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BARBARA GARTNER, MAG.,
Amt der Kärntner Landes-

regierung, Abteilung 2V
Verfassungsdienst.

stehen nach § 1 Z 2 AnerkG6 eine Voraus-
setzung der Anerkennung bildet, in der ös-
terreichischen Reichshälfte nicht existier-
te7 und ein eigener Gesetzesvorbehalt (Art
I § 6 Abs 2 IslamG)8 sicherstellen sollte,
dass eine Berufung auf den Schutz der Re-
ligionsfreiheit hinsichtlich solcher Lehren
und Praktiken des Islams, die mit der ös-

1. DER ISLAM IN ÖSTERREICH
1912 erfolgte die Anerkennung des Islams
als Religionsgesellschaft iSv Art 15 StGG
durch ein eigenes Gesetz4, wobei diese
sich auf die Anhänger nach hanefitischem
Ritus beschränkte.5 Der Weg der Indivi-
dualgesetzgebung wurde als notwendig er-
achtet, da eine Kultusgemeinde, deren Be-

Der Islam bildet mit 339.988 Anhängern (Stand Volkszählung 2001) die
drittstärkste Religionsgemeinschaft in Österreich und die "Islamische Glau-
bensgemeinschaft in Österreich" (IGGiÖ) genießt als gesetzlich anerkannte
Religionsgesellschaft den Status einer Körperschaft öffentlichen Rechts. Mit
seiner zunehmenden gesellschaftlichen Relevanz steigt auch das rechtliche
Interesse an der Frage, inwieweit sich seine religiösen Gebräuche mit der
österreichischen Rechtsordnung im Allgemeinen und der religiös-weltan-
schaulichen Neutralität im Besonderen vereinbaren lassen. Hierbei ergeben
sich für den Staat insbesondere durch den umfassenden Regelungsanspruch
des Islams1 und dessen strukturelle Eigenheiten, wie zB dem Fehlen eines,
die gesamten Gläubigen umfassenden, religiösen Lehramts2 oder einem
förmlichen Mitgliedschaftsrecht3, besondere rechtliche Herausforderungen.
Dies zeigt sich unter anderem daran, dass ein Abstellen staatlicher Normen
auf zwingende religiöse Gebote im Sinn einer einheitlichen Lehrauffassung
nicht zulässig erscheint, da andernfalls dem Selbstverständnis der Religions-
gemeinschaft nicht ausreichend Rechnung getragen werden würde. Daraus
folgt wiederum, dass religiöse Gebräuche hinsichtlich derer im Islam keine
einheitliche Praxis existiert, wie das Tragen eines Kopftuchs, das betäu-
bungslose Schächten, der Gebetsruf des Muezzins oder die muslimischen
Bestattungsrituale nicht deshalb auf einen geringeren grundrechtlichen
Schutz verwiesen werden können, weil über ihre Zulässigkeit und ihre nähe-
ren Modalitäten keine religiöse Instanz verbindlich entscheiden kann und sie
nur ein Teil der Gläubigen für zwingend erachtet. Der Artikel beleuchtet da-
her die genannten islamischen Riten und ihre Vereinbarkeit mit der österrei-
chischen Rechtsordnung, insbesondere dem öffentlichen Recht näher und
bietet so einen kurzen Überblick für die Rechtsanwendung.

AUSGEWÄHLTE 
ISLAMISCHE 

GEBOTE

Vereinbarkeit mit der österreichischen Rechtsordnung
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gehobeneren Gesellschaftsschichten dar16,
das unter anderem dazu dienen sollte, sie
vor Übergriffen oder Belästigungen auf
offener Straße zu schützen.17

Eingebettet war diese 
Sitte allerdings in ein 

patriarchalisches Gesell-
schaftsbild, was dazu führte,

dass diese beiden 
Elemente miteinander 

vermengt wurden.18

Im Koran hat dieser Brauch in Sure 33,
Vers 59 sowie in Sure 24, Vers 31 seinen
Niederschlag gefunden19 und wurde in
weiterer Folge von den vier großen sunni-
tischen Rechtsschulen als religiöses Ver-
schleierungsgebot für Frauen interpre-
tiert20. Die Frage, ob es sich hierbei um ei-
nen imperativen Glaubenssatz handelt
oder nicht, ist aus Sicht des Staates irrele-
vant, da es ihm auf Grund seiner Ver-
pflichtung religiöse Neutralität walten zu
lassen nicht zusteht, religiöse Lehren einer
inhaltlichen Beurteilung zu unterziehen21

und er das Verhalten der Grundrechtsträ-
ger nur dahin gehend prüfen darf, ob diese
substantiiert und plausibel darlegen, dass
sie die betreffende Handlung aus religiös
motivierten Gründen für verbindlich hal-
ten22. Es bestehen heute vielfältige Deu-
tungsmöglichkeiten des Kopftuchs, die
von der Beachtung religiöser Beklei-
dungsvorschriften, dem Festhalten an pa-
triarchalischen Rollenbildern, dem Sym-
pathisieren mit Erscheinungsformen des
politischen Islams bis hin zur Zuschaustel-
lung der eigenen sexuellen Nichtverfüg-
barkeit reichen.23 Wegen der grundsätzli-
chen Offenheit des Bedeutungsgehalts des
Kopftuchs, kann der Sinngehalt desselben
auch nicht abstrakt eruiert werden, son-
dern ist immer unter Einbeziehung der
Beweggründe der Trägerin zu ermitteln.24

terreichischen Rechtsordnung als unver-
einbar betrachtet wurden, nicht möglich
sein sollte.9 Eine Regelung der "äußeren
Rechtsverhältnisse" geschah erst 1988
durch die IslamVO10, mit der auch die offi-
zielle Bezeichnung der Religionsgesell-
schaft "Islamische Glaubensgemeinschaft
in Österreich" festgelegt wurde.11 Bereits
ein Jahr zuvor hatte der VfGH die Be-
schränkung des IslamG auf die Anhänger
der hanefitischen Rechtsschule wegen
Eingriffs in das nach Art 15 StGG gesetz-
lich anerkannten Religionsgesellschaften
garantierte Recht auf Selbstbestimmung in
ihren inneren Angelegenheiten aufgeho-
ben.12 Die IGGiÖ bildet die offizielle Re-
präsentantin des Islams in Österreich und
ihr gehören gem Art 1 ihrer Verfassung
grundsätzlich alle Anhänger des Islams,
die in Österreich ihren Aufenthalt haben,
an. Dieser Alleinvertretungsanspruch führt
verschiedentlich zu Schwierigkeiten, da
sich nicht alle Glaubensrichtungen von ihr
(ausreichend) vertreten sehen13, diese sich
aber auf Grund des in § 1 u § 7 AnerkG so-
wie in § 2 Abs 4, § 3 Abs 3, § 4 Abs 1 Z 1
u 2 BekGG14 normierten Ausschließlich-
keitsrechts im Falle der Konstituierung ei-
ner neuen islamischen Religionsgemein-
schaft nach dem BekGG oder dem AnerkG
hinsichtlich ihrer Religionslehre, ihrer
Verfassung, ihrer Bezeichnung und ihrer
Mitglieder von der IGGiÖ hinreichend
abgrenzen müssten. Ein weiteres Problem
bildet auch die Tatsache, dass die Zahl der
nominellen und der tatsächlichen Mitglie-
der der IGGiÖ erheblich divergiert.15

2. DAS MUSLIMISCHE 
KOPFTUCH IN DER SCHULE

2.1. DAS KOPFTUCH ALS 
AMBIVALENTES SYMBOL
Das Kopftuch stellte bereits im vorislami-
schen Arabien ein Vorrecht für Frauen aus
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diese noch nicht grundrechtsmündig sind -
ihrer Erziehungsberechtigten,29 das kon-
fessionelle elterliche Erziehungsrecht (Art
2 S 1 1 ZPEMRK30) sowie den staatlichen
Bildungs- und Erziehungsauftrag (Art 17
Abs 5 StGG), der unter Beachtung der reli-
giös-weltanschaulichen Neutralität zu er-
füllen ist. Durch die Normierung eines
Kopftuchverbots würde zunächst in das
Recht der Lehrerin auf Religionsfreiheit,
sofern sie das Kopftuch als Befolgung ei-
ner als bindend empfundenen religiösen
Bekleidungsvorschrift betrachtet31, sowie
in ihr Recht auf freien Zugang zu einem
öffentlichen Amt, eingegriffen werden.Die
Tätigkeit eines Lehrers an einer öffentli-
chen Schule bildet allerdings nur dann ein
öffentliches Amt, wenn dieser eine hoheit-
liche Ernennung vorausgegangen ist.32 Für
die Qualifikation des Kopftuchs als Eig-
nungsmangel ist darüber hinaus eine ge-
setzliche Grundlage erforderlich. Nach § 4
Abs 1 Z 3 BDG33 ist die persönliche und
fachliche Eignung für die Erfüllung der
mit dem Amt verbundenen Aufgaben er-
forderlich, wobei anzunehmen ist, dass
diese im gegebenen Fall nur dann nicht
vorliegt, wenn es durch ihr Verhalten ent-
weder zu einer solchen Störung des Schul-
friedens kommen würde, dass ein ord-
nungsgemäßer Unterricht nicht mehr ab-
gehalten werden könnte, oder die Leh-
rerin die in § 2 Abs 1 SchOG34 iVm Art 14
Abs 5a B-VG niedergelegten Bildungs-
und Erziehungsziele nicht erfüllen, oder
sie die religiös-weltanschauliche Neutrali-
tät des Staates missachten würde.35 Auch
hinsichtlich ihrer Religionsfreiheit ist eine
Einschränkung ihrer grundrechtlichen Ge-
währleistungen durch die mit ihrer öffent-
lich-rechtlichen Stellung verbundene Ver-
pflichtung dem Allgemeinwohl zu dienen
und unparteiisch zu handeln (vgl § 43
BDG) denkbar. Da aber die betreffende
Lehrerin durch ihre gesamte Persönlich-
keit wirkt36, wäre auch hier auf ihr Verhal-

84

2.2. DAS KOPFTUCH 
DER LEHRERIN
Entschließt sich nun eine muslimische
Lehrerin während des Unterrichts ein
Kopftuch oder einen Schleier zu tragen, so
ist zunächst dahingehend zu unterschei-
den, ob es sich bei den von ihr unterrichte-
ten Fächern um Religionsunterricht oder
sonstige Unterrichtsgegenstände handelt.
Bei Ersterem konfligiert die Religionsfrei-
heit der Lehrerin nicht mit dem staatlichen
Bildungs- und Erziehungsauftrag sowie
dessen Pflicht zur Wahrung religiöser und
weltanschaulicher Neutralität, da der Reli-
gionsunterricht gem Art 17 Abs 4 StGG
iVm § 2 Abs 1 RelUG25 von der betreffen-
den Religionsgesellschaft, in diesem Fall
der IGGiÖ, besorgt wird und dem Staat
nur ein Aufsichtsrecht in organisatorischer
und schuldisziplinärer Hinsicht zukommt.
Die Religionslehrer unterstehen hinsicht-
lich der Vermittlung des Lehrstoffs nur der
IGGiÖ (vgl § 3 Abs 3 RelUG), die in wei-
terer Folge über die Zulässigkeit des isla-
mischen Kopftuchs nach ihrem Dafürhal-
ten zu entscheiden hat. 

Auch für muslimische
Schüler bzw deren Eltern, die

ein Verschleierungsgebot
ablehnen, besteht durch die in
§ 1 Abs 2 RelUG verankerte

Abmeldemöglichkeit 
vom Religionsunterricht 

eine zumutbare 
Ausweichmöglichkeit.

Hinsichtlich anderer Unterrichtsfächer
tangiert das Tragen des Kopftuchs die po-
sitive Religionsfreiheit der Lehrerin (Art
14 Abs 1 StGG26 iVm Art 63 Abs 2 StV St
Germain27 iVm Art 9 EMRK28) sowie ihr
Recht auf freien Zugang zu einem öffent-
lichen Amt (Art 3 StGG iVm Art 66 Abs 1
u 2 StV St Germain) die negative Reli-
gionsfreiheit ihrer Schüler bzw – wenn
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und § 2b Abs 1 RelUG zeigen. Eine Neu-
bestimmung dieses Verhältnisses in Rich-
tung strikter Trennung von Staat und Reli-
gion wäre zwar grundsätzlich zulässig,
hätte aber unter der Beachtung des Gleich-
behandlungsgebotes der verschiedenen
Religionen zu geschehen.46 Es ist auch da-
von auszugehen, dass eine derartige dienst-
rechtliche Verpflichtung, religiös-weltan-
schauliche Neutralität walten zu lassen,
eine sachliche Rechtfertigung von mittel-
baren Diskriminierungen iSv Art 2 Abs 2
lit b RL 2000/78/EG47 zu rechtfertigen ver-
mag.48 Nach alledem ist zu prüfen, ob ein
Verbot des Tragens eines muslimischen
Kopftuchs während des Unterrichts von
den Schranken des Art 63 Abs 2 StV St
Germain gedeckt und verhältnismäßig iSv
Art 9 Abs 2 EMRK wäre49: Mit der "öf-
fentlichen Ordnung" unvereinbar sind
nach der Rechtsprechung (Rspr) des VfGH
nur Handlungen, die eine empfindliche
Störung des Zusammenlebens der Men-
schen bewirken50, was bei dem bestehen-
den offenen Neutralitätsverständnis im
Bildungsbereich nicht der Fall wäre. Ein
Verstoß gegen die "guten Sitten" – und da-
mit gegen die Vorstellung von einer richti-
gen Lebensführung51 – ist hinsichtlich ei-
nes religiösen Brauchs einer, seit 1912
gesetzlich anerkannten, Religionsgesell-
schaft ebenfalls auszuschließen. Daraus
folgt, dass ein Verbot für Lehrerinnen,
während des Unterrichts ein Kopftuch zu
tragen, nach der derzeitigen Rechtslage
unzulässig ist.

2.3. DAS KOPFTUCH 
DER SCHÜLERIN
Nachdem es in der Vergangenheit wieder-
holt an einigen Schulen zu Problemen mit
Hausordnungen, die das Tragen von Kopf-
bedeckungen und damit auch von musli-
mischen Kopftüchern verboten haben, ge-
kommen ist, hat das Bundesministerium
für Bildung, Wissenschaft und Kultur

ten abzustellen, zB wenn sie muslimische
Schülerinnen dazu auffordern würde, sich
ebenfalls zu verhüllen oder Frauen ohne
Kopftuch als "unrein" verunglimpfte.37

Hinsichtlich der negativen Religionsfrei-
heit der Schüler bzw ihrer Eltern ist in al-
ler Regel nur von einer Grundrechtsbe-
rührung, nicht aber einem Eingriff in Art
14 StGG iVm Art 63 Abs 2 StV St Ger-
main iVm Art 9 EMKR auszugehen38, da
die bloße Konfrontation mit dem Kopftuch
nicht zur Entwicklung von religiösen Vor-
stellungen zwingt39. Der Europäische Ge-
richtshof für Menschenrechte (EGMR) hat
in einem ähnlich gelagerten Fall hingegen
auf das Alter der Schüler abgestellt und
gemeint, dass dem Kopftuch nicht von
vornherein jede bekehrende Wirkung ab-
gesprochen werden könne.40 Diesbezügli-
che empirische Befunde liegen bis dato
nicht vor.41

Das konfessionelle elterliche
Erziehungsrecht wird 

ebenfalls nur berührt, da es 
in erster Linie einen

Achtungsanspruch der Eltern
gegenüber dem Staat 

beinhaltet, ihre religiösen
Überzeugungen zu achten

und jegliche Indoktrination 
zu unterlassen.42

Der staatliche Bildungs- und Erzie-
hungsauftrag unter Wahrung der religiös-
weltanschaulichen Neutralität, die aus Art
15 StGG abgeleitet wird43, wiederum ver-
bietet eine Identifikation des Staates mit
einer bestimmten Religion44, die durch das
Tragen des Kopftuchs während des Un-
terrichts unterstellt werden könnte. Ge-
rade im Bildungsbereich ist aber von ei-
nem System der offenen Neutralität auszu-
gehen, das eine Hereinnahme religiöser
Bezüge grundsätzlich ermöglicht45, wie
Art 14 Abs 5a B-VG, § 2 Abs 1 SchOG
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SchUG iVm § 24 Abs 2 Z 1 Schul-
pflichtG56 sowie § 1 Abs 1 Verordnung Be-
freiung von Pflichtgegenständen57 können
Schüler in erster Linie aus gesundheitli-
chen Gründen vom Unterricht befreit wer-
den. Eine Dispensationsmöglichkeit von
einzelnen Unterrichtsgegenständen aus
religiösen Motiven – abgesehen vom
Religionsunterricht – kennt das österrei-
chische Schulrecht hingegen nicht.58 Wür-
den daher Eltern ihre Kinder sukzessive
vom Sport- oder Schwimmunterricht fern-
halten, läge eine Verwaltungsübertretung
iSv § 24 Abs 4 SchulpflichtG vor. Eine
Verletzung der Religionsfreiheit der be-
treffenden Schülerin bzw ihrer Eltern
durch das geltende Recht ist nicht anzu-
nehmen. Zwar liegt ein Eingriff in diese
(Art 14 StGG iVm Art 63 Abs 2 StV St
Germain iVm Art 9 EMRK) sowie in das
Recht ihrer Eltern auf Achtung der eigenen
religiösen Vorstellungen im Schulwesen
(Art 2 S 1 1. ZPEMRK) vor, diese sind
aber von der Schranke der öffentlichen
Ordnung iSv Art 63 Abs 2 StV St Germain
gedeckt, da die Durchsetzung des staatli-
chen Bildungs- und Erziehungsanspruches
(Art 17 Abs 5 StGG) als wesentlich für das
Funktionieren des menschlichen Zusam-
menlebens59 betrachtet werden kann, und
hinsichtlich der Dispensationsmöglichkei-
ten vom Unterricht ein restriktives System
besteht60. Andernfalls würde Eltern die
Möglichkeit gegeben werden, ihre Kinder
von jeglichen Einflüssen, die sie selbst für
schädlich erachteten, fern zu halten und
der Staat könnte eine grundsätzliche Chan-
cengleichheit der Schüler hinsichtlich
ihrer späteren beruflichen Aufstiegsmög-
lichkeiten61 nicht mehr gewährleisten.62

Die Verhältnismäßigkeit der bestehenden
Rechtslage ergibt sich des Weiteren durch
die in § 8b Abs 1 SchOG getroffene Re-
gelung, wonach der Sportunterricht grund-
sätzlich ab der 5. Schulstufe nach Ge-
schlechtern getrennt abzuhalten ist63, und

86

durch Erlass (Zl 20.251/3-III/3/2004) klar-
gestellt, dass das Tragen von Kopftüchern
als religiös begründete Bekleidungsvor-
schrift unter den Schutz des Art 14 Abs 1
StGG bzw des Art 9 EMRK fällt und das
Schulrecht keine diese einschränkenden
Normen kennt. Dem widersprechende
Hausordnungen oder Verhaltensvereinba-
rungen, die durch Beschluss des Schul-
gemeinschaftsausschusses bzw des Schul-
forums gefasst werden würden, sind daher
rechtswidrig. Der Schulleiter hätte gem
§ 63 Abs 17 bzw § 64 Abs 16 SchUG52 den
Beschluss auszusetzen und die Weisung
der Schulbehörde erster Instanz einzuho-
len. Probleme können sich allerdings dann
ergeben, wenn das Kopftuch nicht der in
§ 4 Abs 1 Verordnung zur Schulordnung53

geforderten Zweckmäßigkeit der Kleidung
entspricht, wie dies etwa beim Sport- oder
Werkunterricht der Fall sein kann.

2.4. DER KOEDUKATIVE SPORT-
UND SCHWIMMUNTERRICHT
Einige muslimische Schülerinnen bzw de-
ren Eltern lehnen das Tragen von enger
Sport- oder Schwimmkleidung sowie die
Teilnahme am koedukativ erteilten Sport-
und Schwimmunterricht unter Verweis auf
Sure 33, Vers 59 und Sure 24, Vers 31 und
ihr religiöses Schamgefühl ab.54 Wird die-
sen Schülerinnen beispielsweise gestattet,
weite, den Körper verhüllende Kleidung
und ein Kopftuch zu tragen, besteht die
Gefahr, dass diese sich bei einzelnen
Übungen Verletzungen zufügen und als
Konsequenz dessen, zur Vermeidung sol-
cher Verletzungen am Unterrichtsgesche-
hen nicht in vollem Umfang teilhaben
können. Erhielten sie hingegen wegen ih-
rer religiösen Anschauung eine generelle
Befreiung vom Unterricht, bestünde die
Gefahr eines "á-la-carte Unterrichts"55, die
dazu führen kann, dass jede Glaubensge-
meinschaft eine gesonderte Behandlung
für sich reklamiert. Nach § 11 Abs 6
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fassung des VfGH nicht durch die Schran-
ken der öffentlichen Ordnung oder guten
Sitten iSv Art 63 Abs 2 StV St Germain
gedeckt.69 Nach § 32 Abs 3 u 5 TSchG69 ist
das Schlachten von Tieren ohne Betäu-
bung vor dem Blutentzug verboten, es sei
denn, dem stehen "zwingende religiöse
Gebote oder Verbote einer gesetzlich aner-
kannten Religionsgemeinschaft" entge-
gen, wobei auch hier die Schlachtung so
vorzunehmen ist, dass dem Tier nicht un-
nötige Schmerzen, Leiden, Schäden oder
schwere Angst zugefügt wird und schließ-
lich eine behördliche Bewilligung vor-
liegt.71 Zudem dürfen rituelle Schlachtun-
gen gem § 32 Abs 4 TSchG nur in dafür
eingerichteten, und von der Behörde dafür
zugelassenen Schlachtanlagen durchge-
führt werden. Um den Belangen des Tier-
schutzes hinreichend gerecht zu werden,
normiert § 32 Abs 5 TSchG weitere Vor-
aussetzungen: So darf die Schlachtung nur
von Personen vorgenommen werden, die
über die dazu notwendigen Kenntnisse
verfügen, darüber hinaus ist die Anwesen-
heit eines Tierarztes erforderlich, es müs-
sen entsprechende Einrichtungen zur Fi-
xierung des Tieres vorhanden sein, die
großen Blutgefäße müssen mit einem
Schnitt durchtrennt werden und das Tier
ist unmittelbar nach dem Eröffnen der
Blutgefäße zu betäuben. Anhang D der
Tierschutz-SchlachtVO72 konkretisiert die
genannten Voraussetzungen weiter. Hin-
sichtlich des Vorliegens zwingender Ge-
oder Verbote ist im Anschluss an die Rspr
des VfGH davon auszugehen, dass es für
den Schutz einer der Religionsausübung
dienenden Handlung nicht darauf ankom-
men kann, ob innerhalb einer Religionsge-
meinschaft einheitliche Auffassungen über
deren Modalitäten bestehen.73 Es genügt,
wenn es sich um die tatsächliche Übung
eines bestimmten Glaubens handelt.74

daher den Schulen ein hinreichender Ge-
staltungsspielraum für die Rücksichtnah-
me auf die Bedürfnisse religiöser Minder-
heiten verbleibt. Dasselbe gilt für den
Schwimmunterricht64, wobei hier wegen
des gesteigerten religiösen Schamgefühls
und der geringeren Stundenanzahl auch
die Anerkennung von, in privaten Kursen
entsprechend den eigenen religiösen Vor-
stellungen erlangten, Befähigungsnach-
weisen möglich sein sollte.

4. SCHÄCHTEN

4.1. RITUELLE SCHLACHTUNGEN
NACH ISLAMISCHEM RITUS
Beim Schächten werden warmblütigen
Tieren durch einen Halsschnitt die Weich-
teile des Halses durchtrennt, damit sie in
weiterer Folge vollständig ausbluten.65

Nach überwiegender Ansicht muss es sich
hierbei um ein gesundes Tier handeln66,
wobei strittig ist, ob nur unbetäubte Tiere
diese Voraussetzung erfüllen.67 Der Koran
selbst gibt in diesem Punkt wenig Auf-
schluss, da Sure 5, Vers 3 Muslimen nur
den Verzehr von Verendetem, Blut,
Schweinefleisch oder sonstigem Fleisch,
bei dessen Schlachtung ein anderer Gott
als Allah angerufen wurde, untersagt.

4.2. DIE INDIVIDUELLE
RELIGIONSFREIHEIT
Werden Muslime daran gehindert rituelle
Schlachtungen ohne vorherige Betäubung
der Tiere durchzuführen oder ist die Ertei-
lung einer Ausnahmegenehmigung an das
Vorliegen eines zwingenden religiösen
Gebots, in dem Sinn, dass eine einheitliche
Auffassung unter den Gläubigen bestehen
muss, geknüpft, werden sie dadurch in der
Ausübung eines, von Art 9 EMRK iVm
Art 14 StGG iVm Art 63 Abs 2 StV St
Germain geschützten, religiösen Brauchs
gehindert.68 Dieser Eingriff ist nach Auf-
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organisationen oder eine einzige Religi-
onsgemeinschaft berechtigt.79 Der Verweis
anderer Gemeinschaften, die diesen Asso-
ziationen nicht angehören und strengere
Modalitäten beim Schächten für verbind-
lich erachten, auf die Möglichkeit von
Fleischimporten aus dem Ausland, bildet
keine adäquate Abhilfe.80 Daher erscheint
die österreichische Rechtslage, wonach
eine Person einen Schächtschnitt nur
durchführen darf, wenn sie im Besitz ei-
nes, sie hierzu berechtigenden, Zertifikats
einer gesetzlich anerkannten Religionsge-
meinschaft ist (II Z 3 Anhang D Tier-
schutz-SchlachtVO), zumindest bedenk-
lich, denn dadurch ist die Erteilung dieser
Zertifizierung aus muslimischer Sicht de
facto bei der IGGiÖ und nicht bei neutra-
len staatlichen Stellen monopolisiert. He-
terodoxe islamische Gemeinschaften, die
sich nicht der IGGiÖ zugehörig fühlen,
sind damit dennoch darauf angewiesen,
dass ihnen von dieser der notwendige Be-
fähigungsnachweis ausgestellt wird.

5. DER GEBETSRUF
DES MUEZZINS
Der Gebetsruf ertönt grundsätzlich fünf
Mal am Tag81 und soll die Gläubigen zum
Gebet rufen.82 Auf Grund seiner Dauer,
Funktion und Symbolkraft für die Präsenz
einer Religion im öffentlichen Raum
bestehen Ähnlichkeiten mit dem Glocken-
geläut, wobei Letzteres allerdings in Form
des Zeitschlagens auch weltlichen Zwe-
cken dienen kann und nonverbaler Natur
ist.83 Eine völlige rechtliche Gleichsetzung
erscheint daher nicht angemessen.84 Lärm-
rechtliche Probleme ergeben sich in der
Regel durch den Wunsch des jeweiligen
Moscheeträgers, den Gebetsruf mittels
Lautsprecher verstärkt ertönen zu lassen,
da in diesem Fall der korporativen Reli-
gionsfreiheit der IGGiÖ bzw des Mo-
scheevereins, wenn er mit dieser assoziiert
ist85, die Rechtsinteressen der Anrainer in

88

4.3. DIE KORPORATIVE
RELIGIONSFREIHEIT
Das Verbot der Durchführung ritueller
Schlachtungen kann allerdings auch Pro-
bleme in Hinblick auf die korporative Re-
ligionsfreiheit aufwerfen, und zwar dann,
wenn entweder Religionsgemeinschaften
die Durchführung ritueller Schlachtungen
nicht gestattet, oder diese bei einer be-
stimmten Religionsgemeinschaft monopo-
lisiert wird. Die korporative Religionsfrei-
heit kommt nach Auffassung des VfGH
zwar nur gesetzlich anerkannten Kirchen
und Religionsgesellschaften iSv Art 15
StGG in vollem Umfang zu75, die Rspr des
EGMR geht jedoch von einem weiteren
Kreis der Grundrechtsberechtigten nach
Art 9 EMRK aus, in dem sie beispielswei-
se jeder Religionsgemeinschaft ein Mini-
mum an Selbstbestimmung76 und Teilhabe
als Rechtssubjekt am Rechtsleben zuge-
steht77. 

Die Einhaltung von 
religiös bedingten

Speisevorschriften sowie die
organisatorische Struktur

einer Religionsgemeinschaft
sind jedenfalls zu diesem

Bereich der inneren
Angelegenheiten zu zählen. 

Wird daher von einer Religionsgemein-
schaft verlangt, sich auf eine einheitliche
Position über die Zulässigkeit von Betäu-
bungen vor dem Schächten zu einigen,
liegt darin ein Eingriff in ihr Recht auf Au-
tonomie in ihren inneren Angelegenheiten
iSv Art 15 StGG bzw Art 9 EMRK.78 § 32
Abs 3 u 5 TSchG sind daher im oben auf-
gezeigten Sinn verfassungskonform zu in-
terpretieren. Ein Eingriff in Art 9 EMRK
ist schließlich auch dann anzunehmen,
wenn das nationale Recht zur Vornahme
ritueller Schlachtungen nur einen reprä-
sentativen Zusammenschluss von Kultus-
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lässig ist,92 vorsehen bzw implizit vom Be-
stehen einer solchen Verpflichtung ausge-
hen, sowie keine ausdrücklichen Rege-
lungen, die eine unbegrenzte Nutzungs-
dauer von Grabstellen ermöglichen wür-
den93, enthalten.94 Die genannten Regelun-
gen dienen dem Schutz der öffentlichen
Ordnung iSv Art 63 Abs 2 StV St Ger-
main95, sollten aber in Hinblick auf die
Mindestfristen für eine Bestattung sowie
der Maximalfristen für die Nutzungsdauer
von Grabstellen flexibel gehandhabt wer-
den, um dem Gebot der Verhältnismäßig-
keit zu genügen. Der vom Islam geforder-
ten Ausrichtung der Gräber nach Mekka
und der Beisetzung der Verstorbenen nur
unter Muslimen96 kann durch eigene isla-
mische Gräberfelder in kommunalen
Friedhöfen oder durch die Errichtung eige-
ner islamischer Friedhöfe genüge getan
werden. Die Durchführung ritueller Wa-
schungen des Verstorbenen97 kann schließ-
lich den jeweiligen Friedhofs- oder Kran-
kenhausträger vor infrastrukturelle Proble-
me stellen, da oftmals geeignete Einrich-
tungen hierzu fehlen.98

Form ihrer negativen Religionsfreiheit
(Art 14 StGG iVm Art 9 EMRK iVm Art
63 Abs 2 StV St Germain), ihres Grund-
rechts auf Unverletzbarkeit ihres Eigen-
tums (Art 5 StGG iVm Art 1 1 ZPEMRK)
und ihrer Wohnung (Art 8 EMRK) sowie
ihres Rechts auf Schutz ihrer physischen
Integrität (Art 8 EMRK) gegenüberste-
hen.86 Ein Eingriff in die genannten Rechte
der Anrainer ist in aller Regel mangels
Eingriffsintensität nicht anzunehmen87,
insbesondere dann nicht, wenn der Ge-
betsruf sich an das ortsübliche und für
die Widmungskategorie des Grundstückes
vorgesehene Maß an zulässigen Immissi-
onen hält88 sowie – in Anlehnung an die in
Deutschland in Bezug auf das liturgische
Glockengeläut ergangene Rspr89 – nicht
vor sechs Uhr morgens erschallt.90 Die
konfessionelle Zusammensetzung des be-
treffenden Gebietes sollte im Rahmen der
Interessensabwägung berücksichtigt wer-
den, da eine empfindliche Störung des reli-
giösen Friedens gesetzliche Beschränkun-
gen des Gebetsrufs im Rahmen der
Schranke der öffentlichen Ordnung iSv
Art 63 Abs 2 StV St Germain erforderlich
machen kann. Eine generelle Untersagung
des Gebetsrufs selbst, wird, wenn er im
Rahmen der genannten Bedingungen er-
folgt, allerdings nur in Ausnahmesituatio-
nen gerechtfertigt sein.

6. MUSLIMISCHE
BESTATTUNGSRITUALE
Die religiösen Gebote einer sarglosen Be-
stattung, Beerdigung innerhalb von 24
Stunden sowie der ewigen Totenruhe kön-
nen mit den Leichen- und Bestattungs-
gesetzen der Länder (vgl hinsichtlich der
Kompetenzverteilung Art 10 Abs 1 Z 12
iVm Art 15 StGG) konfligieren, da diese
regelmäßig einen Sargzwang91 zum Schutz
jener Menschen, die mit dem Leichnam in
Kontakt kommen und bestimmte Mindest-
fristen, vor denen eine Beerdigung unzu-
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